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Grundlagen der Abwasserbeseitigung für Nicht-Wasserwirtschaftler 
Technische und rechtliche Aspekte verstehen - die Kommunikation verbessern 

 
Das Ziel dieser eintägigen Veranstaltung ist die Opti-
mierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, 
den technischen Abteilungen und dem Betrieb. 
Hierzu werden die grundlegenden rechtlichen und tech-
nischen Sachverhalte der kommunalen Abwasserablei-
tung und Abwasserbehandlung auf anschauliche Weise 
erläutert. Die erworbenen Kenntnisse helfen im Ar-
beitsalltag rechtliche, technische und naturwissenschaft-
liche Begriffe mit kaufmännischen und organisatori-
schen Fragestellungen zu verknüpfen. 
 
Durch das bessere Verständnis bisher weniger bekann-
ter Bereiche – die aber zum Kerngeschäft des Unter-
nehmens zählen, 
 

 wird die Kommunikation im Unternehmen 
verbessert. 

 können sich Mitarbeitende leichter mit Ihrem 
Unternehmen identifizieren. 

 kann in der externen Kommunikation besser 
argumentiert werden. 

 kann die Multiplikatorfunktion der Mitarbei-
tenden im Kontakt mit der Öffentlichkeit bes-
ser genutzt werden. 

 
Um den Praxisbezug im Rahmen der Veranstaltung 
sicherzustellen, endet das Programm mit einer Führung 
und fachkundigen Erläuterungen auf der Kläranlage. 
 
Dieses Seminar führt das BEW und die DWA-
Landesgruppe NRW gemeinsam durch. Die Anmeldung 
kann über beide Veranstalter gebucht werden. 
 

09. Februar 2011 
09:00 bis 17:00 Uhr 

 Organisatorische Strukturen der Abwasserent-
sorgung 

 
- Abwasserbeseitigungspflicht nach LWG: 

Aufgaben und Rechte aller Beteiligten 
- Organisationsformen: Regiebetrieb, Ei-

genbetrieb, Verbände, private Entsorger 
- Finanzierung: Kosten, Gebühren, Aufga-

ben 
 

 Technische Grundbegriffe der Abwasserentsor-
gung 

 
- Abwasseranfall: Herkunft, Menge, Be-

schaffenheit 
- Abwasserableitung: Kanalisationssysteme, 

Sonderbauwerke 
- Abwasserbehandlung: Mechanisch-

biologisch-chemische Verfahren 
- Entsorgung der Reststoffe 
- Ziele des Gewässerschutzes: Der „gute“ 

Zustand nach EU-Wasserrahmenrichtline 
 

 Praktische Beispiele der Abwasserentsorgung 
- Besichtigung einer Kläranlage 

 



 

Seminarleitung 

Herr Dr. Heinz-Christian Baumgart, Vorsitzender des 
DWA Landesverbandes NRW. 
Herr Dipl.-Ing. Uli Zigan ist bei den Stadtwerke Essen 
AG verantwortlich für den Kanalbetrieb und die Kanal-
überwachung. 
Herr Thorsten Goldschmidt ist Abwassermeister beim 
Ruhrverband in Essen 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung und 
in kaufmännischen Abteilungen der Kommunen, Was-
serwirtschaftsverwaltungen, Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen und Wasserverbänden 
 
Unterkunft und Verpflegung 

Eine Unterbringungsmöglichkeit bietet unser Seminar-
hotel. Es stehen 72 komfortabel eingerichtete Zimmer 
mit DU/WC zur Verfügung. Eine eigene Küche sorgt 
für das leibliche Wohl. Der Übernachtungspreis beträgt 
einschließlich Frühstück im Doppelzimmer 40,00 € und 
im Einzelzimmer 65,50 €. 
 

 

Anmeldung Kurs- Nr. W010E1102 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.) 
Den Anmeldeabschnitt bitte faxen oder kopieren und 
einsenden. Fax: 0201 / 8406-817 
 
Grundlagen der Abwasserbeseitigung für Nicht-
Wasserwirtschaftler 
Kläranlage Essen-Kettwig 
 

  09. Februar 2011 / W010E1102  
 Teilnahmegebühr 220,00 €

 Ermäßigte Teilnahmegebühr gemäß Pro-
gramm – bitte geben Sie den Verband und 
Ihre Mitgliedsnummer an 

200,00 €

  
 Unterkunft und Verpflegung 
 Anreise bereits am Vortag 

 
 __ x Übernachtung im Einzelzimmer 65,50 €

 __ x Übernachtung im Doppelzimmer 40,00 €

 __ x Abendessen 
 

7,30 €

 
In der Teilnahmegebühr sind jeweils seminargebundene 
Unterlagen, Mittagessen, sowie Getränke enthalten. 
 
 
. . 
Bildungszentrum für die Entsorgungs- und  
Wasserwirtschaft GmbH 
Wimberstraße 1 
 
45239 Essen 

Name ................................................................................  

Vorname ..........................................................................  

Position / Abteilung .........................................................  

Firma ................................................................................  

Branche ............................................................................  

Rechnung z.Hd. von:  ......................................................  

Straße ...............................................................................  

PLZ / Ort ..........................................................................  

Telefon .............................................................................  

Fax ...................................................................................  

E-Mail-Adresse ................................................................  

Mitgliedsnummer .............................................................  

Datum, Unterschrift .........................................................  
 
Spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Teilnehmer 
die Veranstaltungsbestätigung. Nach Erhalt der Rechnung ist die 
Teilnahmegebühr innerhalb von 10 Tagen zu überweisen. Bei Rücktritt 
bis 14 Werktage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsge-
bühr von € 25,-- erhoben. Bei einem Rücktritt zwischen 14 und 8 
Werktagen vor Veranstaltungsbeginn sind 80 % der Teilnahmegebühr, 
ab 7 Werktagen vor Veranstaltungsbeginn 100 % der Teilnahmegebühr 
sowie 80 % des Betrags für eventuell angemietete Hotelzimmer und 
bestellte Verpflegung gemäß Rechnung zu zahlen. Bei bezuschussten 
Veranstaltungen des Landes NRW ist bei Rücktritt von der regulären 
Teilnahme-Gebühr auszugehen. Alternativ ist ohne zusätzliche Kosten 
die Benennung eines Ersatzteilnehmers möglich. Rücktritte vom 
Vertrag sind schriftlich vorzunehmen; telefonische Rücktritte werden 
nicht akzeptiert. Es gilt das Datum des Poststempels. BEW hat das 
Recht, eine Veranstaltung kurzfristig telefonisch oder per Fax aus 
wichtigem Grund wie zum Beispiel der Krankheit eines Referenten 
abzusagen. Preisanpassungen behalten wir uns vor.  
(Stand: 14.02.2008). 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-
nummer 0201 / 8406-6. 


